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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 21. Zustellungen sind nach dem Zustellgesetz vorzunehmen. § 21. Zustellungen sind nach dem Zustellgesetz – ZustG, BGBl. 
Nr. 200/1982, vorzunehmen. 

§ 33. (1) und (2) ... § 33. (1) und (2) ... 
(3) Die Tage von der Übergabe an einen Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7 

des Zustellgesetzes zur Übermittlung an die Behörde bis zum Einlangen bei dieser 
(Postlauf) werden in die Frist nicht eingerechnet. 

 (3) In die Frist werden nicht eingerechnet: 
 1. die Tage von der Übergabe an einen Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7 

ZustG zur Übermittlung an die Behörde bis zum Einlangen bei dieser 
(Postlauf); 

  2. die Zeit von der Versendung eines Anbringens im elektronischen Verkehr 
an die Behörde bis zum Einlangen bei dieser. 

(4) ... (4) ... 
§ 41. (1) ... § 41. (1) ... 
(2) ... Die Verständigung (Kundmachung) über die Anberaumung der 

Verhandlung hat die für Ladungen vorgeschriebenen Angaben einschließlich des 
Hinweises auf die gemäß § 42 eintretenden Folgen zu enthalten. Sie kann unter 
Hinweis auf die gemäß § 39 Abs. 4 eintretenden Folgen die Aufforderung an die 
Parteien enthalten, binnen einer angemessenen, vier Wochen möglichst nicht 
übersteigenden Frist alle ihnen bekannten Tatsachen und Beweismittel geltend zu 
machen. ... 

(2) ... Die Verständigung (Kundmachung) über die Anberaumung der 
Verhandlung hat die für Ladungen vorgeschriebenen Angaben einschließlich des 
Hinweises auf die gemäß § 42 eintretenden Folgen zu enthalten. Sie kann unter 
Hinweis auf die gemäß § 39 Abs. 3 eintretenden Folgen die Aufforderung an die 
Parteien enthalten, binnen einer angemessenen, vier Wochen möglichst nicht 
übersteigenden Frist alle ihnen bekannten Tatsachen und Beweismittel geltend zu 
machen. ... 

§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift 
nach den §§ 14 und 15 aufzunehmen. 

§ 43a. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift 
nach den §§ 14 und 15 aufzunehmen. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, 
Niederschriften über Beweise, die bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, 
aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und schriftliche 
Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist 
in der Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen 
Verhandlung dürfen ihre Erklärungen jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, 
Niederschriften über Beweise, die bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, 
aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und schriftliche 
Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist 
in der Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen 
Verhandlung dürfen ihre Erklärungen jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind (3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die Beweisaufnahme beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die 
Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der Verhandlungsschrift (§ 14 
Abs. 3) und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für 
geschlossen zu erklären. 

und die Beweisaufnahme beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die 
Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der Verhandlungsschrift (§ 14 
Abs. 3) und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für 
geschlossen zu erklären. 

 § 44. (1) Die Behörde kann die Verhandlung, allenfalls auch nur teilweise, 
unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung 
durchführen, es sei denn das persönliche Erscheinen aller beizuziehenden 
Personen vor der Behörde ist unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie 
zweckmäßiger oder aus besonderen Gründen erforderlich. 

 (2) Eine Vertretung gemäß § 10 bei einer Teilnahme unter Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung ist nur zulässig, wenn 
nicht ausdrücklich die Teilnahme der Beteiligten oder ihrer gesetzlichen 
Vertreter selbst verlangt wird. 

 (3) In der Verständigung ist anzugeben, ob der Beteiligte persönlich zu 
erscheinen hat oder ob er unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- 
und Bildübertragung teilzunehmen hat oder teilnehmen kann; es kann dem 
Beteiligten darin auch freigestellt werden, in welcher Form er teilnimmt. Soll 
dem Beteiligten eine Teilnahme nur unter Verwendung technischer Einrichtungen 
zur Wort- und Bildübertragung möglich sein, so hat ihm die Behörde gleichzeitig 
eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer der Beteiligte dagegen 
Widerspruch erheben kann; wird ein solcher Widerspruch rechtzeitig erhoben, 
kann der Beteiligte auch persönlich erscheinen. In der Kundmachung ist als 
Form der Teilnahme jedenfalls das persönliche Erscheinen vorzusehen. Die 
Verständigung und die Kundmachung haben die erforderlichen Angaben zur 
Teilnahme an der Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 
Wort- und Bildübertragung zu enthalten. Diese Angaben sind auch in die Ladung 
zu einer Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- 
und Bildübertragung aufzunehmen und es ist anzugeben, in welcher Form die 
beizuziehende Person an der Verhandlung teilzunehmen hat. Zur Teilnahme unter 
Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung kann die 
Behörde auch Personen laden, die ihren Aufenthalt (Sitz) außerhalb des 
Amtsbereiches der Behörde haben. 

 (4) Niederschriften über Verhandlungen unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung bedürfen nur der Unterschrift des 
Verhandlungsleiters und der persönlich erschienenen beigezogenen Personen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder einer mündlichen 

Verhandlung ist auf Antrag der Partei, die durch die Versäumung einen 
Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, 
wenn: 

§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder einer mündlichen 
Verhandlung ist auf Antrag der Partei, die durch die Versäumung einen 
Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, 
wenn: 

 1. die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur 
Verhandlung zu erscheinen und sie kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, oder 

 1. die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten oder an der 
ganzen Verhandlung teilzunehmen und sie kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, oder 

 2. ...  2. ... 
(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen zwei Wochen nach dem 

Wegfall des Hindernisses oder nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der 
Zulässigkeit der Berufung Kenntnis erlangt hat, gestellt werden. 

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen zwei Wochen nach dem 
Wegfall des Hindernisses oder nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der 
Zulässigkeit des Rechtsmittels Kenntnis erlangt hat, gestellt werden. 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 
§ 82. (1) bis (23) ... § 82. (1) bis (23) ... 
 (24) § 21, § 33 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 43a, § 44 und § 71 Abs. 1 Z 1 und 

Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

§ 42. (1) Die Aufforderung nach § 40 Abs. 2 hat zu enthalten: § 42. (1) Die Aufforderung nach § 40 Abs. 2 hat zu enthalten: 
 1. ...  1. ... 
 2. die Aufforderung, sich entweder binnen der gesetzten Frist schriftlich 

oder zu dem zur Vernehmung bestimmten Zeitpunkt mündlich zu 
rechtfertigen und die der Verteidigung dienlichen Tatsachen und 
Beweismittel der Behörde bekanntzugeben, widrigenfalls die Behörde 
das Strafverfahren ohne seine Anhörung durchführen werde. 

 2. die Aufforderung, sich entweder binnen der gesetzten Frist schriftlich 
oder zu dem zur Vernehmung bestimmten Zeitpunkt mündlich zu 
rechtfertigen und die der Verteidigung dienlichen Tatsachen und 
Beweismittel der Behörde bekanntzugeben, widrigenfalls die Behörde 
das Strafverfahren ohne seine Anhörung durchführen werde. 

 In der Aufforderung (Z 2) kann es dem Beschuldigten auch freigestellt werden, 
nach seiner Wahl entweder persönlich zur Vernehmung zu erscheinen oder sich 
unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung 
vernehmen zu lassen. 

(2) ... (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 69. (1) bis (20) ... § 69. (1) bis (20) ... 
(20) § 38 und § 59 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 58/2018, treten mit 1. August 2018 in Kraft. 
(21) § 38 und § 59 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 58/2018, treten mit 1. August 2018 in Kraft. 
 (22) § 42 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 

tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in 
Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 1. bis § 25. ...  § 1. bis § 25. ... 
  § 25a. Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 

Wort- und Bildübertragung 
 § 26. und § 48. ...  § 26. und § 48. ... 
  § 48a. Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 

Wort- und Bildübertragung 
 § 49. bis § 59. ...  § 49. bis § 59. ... 

§ 25. (1) bis (6a) ... § 25. (1) bis (6a) ... 
(6b) Das Verwaltungsgericht kann nach Maßgabe der technischen 

Möglichkeiten eine Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen 
zur Wort- und Bildübertragung durchführen, es sei denn, das persönliche 
Erscheinen vor dem Gericht ist unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie 
zweckmäßiger oder aus besonderen Gründen erforderlich. 

 

(6c) bis (8) ... (6c) bis (8) ... 
 Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 

Bildübertragung 
 § 25a. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist und weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union dem entgegenstehen, kann das Verwaltungsgericht die Verhandlung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
allenfalls auch nur teilweise, unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 
Wort- und Bildübertragung durchführen, es sei denn das persönliche Erscheinen 
aller beizuziehenden Personen vor dem Verwaltungsgericht ist unter 
Berücksichtigung der Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder aus besonderen 
Gründen erforderlich. 

 (2) Eine Vertretung gemäß § 10 AVG bei einer Teilnahme unter Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung ist nur zulässig, wenn 
nicht ausdrücklich die Teilnahme der Beteiligten oder ihrer gesetzlichen 
Vertreter selbst verlangt wird. 

 (3) In der Ladung ist anzugeben, ob die beizuziehende Person persönlich zu 
erscheinen hat oder ob sie unter Verwendung technischer Einrichtungen zur 
Wort- und Bildübertragung teilzunehmen hat oder teilnehmen kann; es kann der 
beizuziehenden Person darin auch freigestellt werden, in welcher Form sie 
teilnimmt. Soll einem Beteiligten eine Teilnahme nur unter Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung möglich sein, so hat 
ihm das Verwaltungsgericht gleichzeitig eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb derer der Beteiligte dagegen Widerspruch erheben kann; wird ein 
solcher Widerspruch rechtzeitig erhoben, kann der Beteiligte auch persönlich 
erscheinen. Die Ladung hat die erforderlichen Angaben zur Teilnahme an der 
Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung zu enthalten. 

 (4) Niederschriften über Verhandlungen unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung bedürfen nur der Unterschrift des 
Verhandlungsleiters und der persönlich erschienenen Parteien. 

Entscheidungspflicht Entscheidungspflicht 
§ 34. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist, ist das Verwaltungsgericht verpflichtet, über verfahrenseinleitende Anträge 
von Parteien und Beschwerden ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs 
Monate nach deren Einlangen zu entscheiden. Im Verfahren über Beschwerden 
gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG beginnt die Entscheidungsfrist mit dem Einlangen 
der vorgelegten Beschwerde und in den Fällen des § 28 Abs. 7 mit Ablauf der 
vom Verwaltungsgericht gesetzten Frist. Soweit sich in verbundenen Verfahren 
(§ 39 Abs. 2a AVG) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche 
Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich. 

§ 34. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt 
ist, ist das Verwaltungsgericht verpflichtet, über verfahrenseinleitende Anträge 
von Parteien und Beschwerden ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs 
Monate nach deren Einlangen zu entscheiden. Im Verfahren über Beschwerden 
gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG beginnt die Entscheidungsfrist mit dem Einlangen 
der vorgelegten Beschwerde und in den Fällen des § 28 Abs. 7 mit Ablauf der 
vom Verwaltungsgericht gesetzten Frist. Soweit sich in verbundenen Verfahren 
(§ 39 Abs. 2b AVG) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche 
Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beweisaufnahme Beweisaufnahme 

§ 46. (1) und (2) ... § 46. (1) und (2) ... 
(3) Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von 

Zeugen sowie die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, 
wenn 

(3) Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von 
Zeugen sowie die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, 
wenn 

 1. die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt 
unbekannt ist oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, 
wegen Krankheit oder Behinderung oder wegen entfernten Aufenthaltes 
oder aus anderen erheblichen Gründen nicht verlangt werden kann oder 

 1. die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt 
unbekannt ist oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, 
wegen Krankheit oder Behinderung oder wegen entfernten Aufenthaltes 
oder aus anderen erheblichen Gründen nicht verlangt werden kann und 
ihnen, sofern es sich um im Inland aufhältige Personen handelt, eine 
Teilnahme an der Verhandlung unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung nicht zumutbar ist oder 

 2. bis 4. ...  2. bis 4. ... 
(4) ... (4) ... 

 Verhandlung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung 

 § 48a. (1) § 25a ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
  1. In der Ladung darf nur dann angeordnet werden, dass der Beschuldigte 

unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung teilzunehmen hat, wenn er auf das persönliche 
Erscheinen verzichtet hat. 

  2. Zeugen und Beteiligte, die vernommen werden sollen, sind möglichst 
persönlich vorzuladen, es sei denn, der Beschuldigte hätte darauf 
verzichtet. 

 (2) Zeugen, die unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung an der Verhandlung teilnehmen, sind nach dem Aufruf der 
Rechtssache bis zu ihrer Vernehmung von der Teilnahme auszuschließen. 

§ 59. (1) bis (7) ... § 59. (1) bis (7) ... 
 (8) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu § 25a und § 48a, § 25a samt 

Überschrift, § 34 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Z 1 und § 48a samt Überschrift in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in Kraft. Gleichzeitig tritt § 25 
Abs. 6b außer Kraft. 
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